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1. Der Schwer-Behinderten-Ausweis 

 

Menschen mit Behinderung können einen Schwer-Behinderten-Ausweis 

bekommen. 

Wenn sie: 

- einen GdB von 50 bis 100 haben 

- wenn Sie in Deutschland leben 

- wenn Sie in Deutschland arbeiten. 

 

GdB ist die Abkürzung für: Grad der Behinderung 

 

Der Grad der Behinderung eine Zahl. Sie steht im Schwer-Behinderten-Ausweis. 

 

Die Zahl bedeutet: 

So schwer ist die Behinderung von der Person. 

 

Wenn der Grad der Behinderung mindestens 50 ist, ist die Person schwer-

behindert. Und sie kann einen Schwer-Behinderten-Ausweis bekommen. 

 

So sieht der Schwer-Behinderten-Ausweis aus 

 

http://www.familienratgeber.de/
http://www.zbfs.de/
../div/glossar/index.php?range=g#lex370
../div/glossar/index.php?range=g#lex370


Informationen für Menschen mit Behinderung  Text in leichter Sprache 

Nadja Rister, Offene Hilfen Ansbach-Süd 

Seite - 3 - von 15 

Quellen:        

Aktion Mensch – www.familienratgeber.de 

Zentrum Bayern Familie und Soziales – www.zbfs.de 

Bezirk Mittelfranken – www-bezirkmittelfranken.de 

Der neue Schwer-Behinderten-Ausweis 

Seit 2013 gibt es einen neuen Schwer-Behinderten-Ausweis. 

Er ist so groß wie eine Bank-Karte.  

 

Der alte Schwer-Behinderten-Ausweis ist immer noch gültig. Man muss sich 

keinen neuen Schwer-Behinderten-Ausweis holen. 

 

Die Merkzeichen auf dem Schwer-Behinderten-Ausweis: 

 

G = Geh-Behinderung 

 

Die Person kann sehr schlecht laufen 

  

aG = außer-gewöhnliche Geh-

Behinderung 

 

- Die Person kann ohne Hilfe nicht 

mehr laufen 

- Die Person benutzt einen Rollstuhl 

 

H = Hilflos 

 

 

Die Person braucht bei vielen Dingen 

Hilfe 

 

BI = Blind 

 

- Die Person sieht sehr schlecht 

sehen 

- Oder die Person ist blind 

 

GI = Gehörlos 

 

 

- Die Person kann sehr schlecht 

hören 

- Oder sie kann gar nicht mehr 

hören 

 

B = Begleit-Person 

 

 

Die Person kann eine Begleit-Person 

mit Bus und in der Bahn mitnehmen 

 

RF = Rundfunk-Gebühren-Befreiung 

 

 

Die Person bezahlt weniger Geld fürs 

Fernsehen 

- Weil sie zum Beispiel blind ist 

- Oder weil sie gehörlos ist 

 

Bald soll es noch ein neues Merk-Zeichen geben: 

 

Tbl = Taub-Blind 

 

 

Die Person ist gehörlos und blind 
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Wie lange ist der Schwer-Behinderten-Ausweis gültig? 

 

Manchmal ist der Schwer-Behinderten-Ausweis unbefristet gültig.  

Das bedeutet: ein Leben lang gültig. 

 

Manchmal ist der Schwer-Behinderten-Ausweis aber nur für eine bestimmte 

Zeit gültig. Zum Beispiel für 5 Jahre. Dann muss er verlängert werden. 

 

Der Antrag beim Versorgungs-Amt 

 

Der Antrag für den Schwer-Behinderten-Ausweis muss beim Versorgungs-Amt 

gestellt werden.   

Auf dem Versorgungs-Amt arbeiten viele Fach-Leute. Sie wissen viele Sachen 

über das Thema Behinderung. 

 

Man kann anrufen und sich kostenlos beraten lassen.  

 

Adresse: 

 

Zentrum Familie und Soziales 

- Region Mittelfranken 

Bärenschanzstraße 8a, 90429 Nürnberg 

Großkundenadresse: 90336 Nürnberg 

Telefon: (09 11) 9 28 - 0 

Telefax: (09 11) 9 28 19 01 

 

Mann kann den Antrag auch  im Internet ausfüllen. Man muss den Antrag 

aber immer ausdrucken und unterschreiben. Nur dann ist er gültig! 

 

Das Versorgungs-Amt bestimmt, wie stark die Behinderung ist. 

das  heißt: Das Versorgungs-Amt bestimmt den Grad der Behinderung 

 

Das muss das Versorgungs-Amt wissen 

 

- die Behinderung ist besser geworden 

- oder die Behinderung ist schlimmer geworden 

 

Vielleicht ändert sich dann der GdB im  Schwer-Behinderten-Ausweis. Oder 

man bekommt ein Merk-Zeichen dazu. 
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2. Der Nachteils-Ausgleich 

 

Menschen mit Behinderung haben oft Nachteile. Zum Beispiel: 

 

- Sie bekommen oft wenig Geld für ihre Arbeit  

- Sie müssen Hilfs-Mittel kaufen oder dafür dazu zahlen 

 

Mit dem Schwer-Behinderten-Ausweis hat man Vorteile. Sie  heißen Nachteils-

Ausgleich.  

 

Dafür gibt es ein Gesetz. Das heißt: Sozial-Gesetz-Buch 9. Die Nachteils-

Ausgleiche sind zum Beispiel: 

 

- kostenloses Bus und Bahn fahren 

- günstiger Eintritt für Kino, Theater, Museen… 

- man muss weniger Steuern bezahlen 

- ein besonderer Kündigungsschutz 

- Blinde Menschen müssen weniger Geld für das Fernsehen bezahlen 

- Parkerleichterungen 

- Fahrdienste  

 

Die Merk-Zeichen sind dafür SEHR wichtig! 

 

Die Merkzeichen sagen nicht nur welche Behinderung ein Mensch hat. Sie 

sind auch für Nachteils-Ausgleiche wichtig. 

Häufig überprüft das Versorgungs-Amt das Merk-Zeichen, wenn man 18. 

geworden ist. Wenn dies schriftlich geschieht sollt man sich unbedingt 

beraten lassen.  

 

Beratung-Stelle  in der Nähe 

Man kann sich am Telefon beraten lassen oder einen Termin vereinbaren: 

Offene Hilfen Ansbach-Süd 

Adlerstraße 1 

91572 Bechhofen / Telefon: 09822 / 7208 

 

Beratung im Internet 

Man kann sich aber auch Online im Internet beraten lassen: 

Hier kann man Fragen stellen, ohne seinen Namen nennen zu müssen:  

www.caritas-onlineberatung.de 

 

Informationen im Internet 

Hier kann man sich alles in leichter Sprache erklären lassen: 

www.familienratgeber.de  
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3. Der Freifahrt-Ausweis für kostenlose Bus- und Bahnfahrten 

 

Den Freifahrt-Ausweis bekommen zum Beispiel: 

 Menschen mit einer Geh-Behinderung (Merkzeigen G oder aG)  

 hilflose Menschen (Merkzeichen H) 

 gehörlose Menschen (Merkzeichen Gl) 

 oder blinde Menschen (Merzeichen Bl) 

 

Der Freifahrt-Ausweis heißt auch Wert-Marke. 

 

Wie viel kostet eine Wertmarke und wie lange gilt sie? 

- eine Wertmarke für 1 Jahr kostet 72,00 Euro 

- eine Wertmarke für ½ Jahr kostet 36,00 Euro 

- sie gilt ab dem Monat, der auf der Wertmarke eingetragen ist 

- diesen Monat kann der Antragsteller selbst bestimmen 

 

Manche Menschen müssen für die Wert-Marke kein Geld bezahlen. 

Zum Beispiel: 

- Hilflose Menschen 

- blinde Menschen 

- Menschen mit Behinderung die Geld vom Amt bekommen 

 

Kann eine noch gültige Wertmarke zurückgegeben werden? 

- wer eine Wertmarke für 1 Jahr beantragt hat und diese nicht mehr 

benötigt, kann sie zurückgeben 

- allerdings nur, wenn sie noch 6 Monate gültig ist 

- dann werden 36,00 Euro erstattet 

- bei Wertmarken für ½ Jahr ist eine Rückgabe und Erstattung nicht 

möglich 

 

In welchen Verkehrsmitteln gilt die Wertmarke? 

- Straßenbahnen 

- U-Bahnen 

- S-Bahnen 

- Linienbusse, Busse des öffentlichen Nahverkehrs 

- Regionalbahn (RB), Regionalexpress(RE), Interregio-Express (IRE) 

- Schul-, Berufs-, Markt- und Theaterbussen  

- Untergrund-, Hoch- und Schwebebahnen 

- Übersetzfähren 
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Wo erhält man die Wertmarke? 

Fragen zum Antrag:  

Zentrum Familie und Soziales 

- Region Mittelfranken 

Bärenschanzstraße 8a, 90429 Nürnberg 

Großkundenadresse: 90336 Nürnberg 

Telefon: (09 11) 9 28 - 0 

Telefax: (09 11) 9 28 19 01 

 

Fragen zu Zugfahrten 

 

Mobilitäts-Servicezentrale der Deutschen Bahn AG,  

Tel. 0180 5 512 512  

 

Hier werden Fragen zur kostenlosen Sitzplatzreservierung, Hilfen beim Ein- und 

Aussteigen und weiteren Preisermäßigungen beantwortet. Außerdem findet 

man auf der Internetseite der Deutschen Bahn viele Informationen zu Rechten 

für Menschen mit Behinderung. 
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4. Der Behinderten-Fahrdienst / „Taxi-Scheine“ 

Der Behinderten-Fahrdienst (er heißt auch „Fahrdienst zur Beförderung von 

Menschen mit Behinderung“)  ermöglicht die Teilnahme am Leben in der 

Gemeinschaft. Wenn man nicht in der Lage ist, öffentliche Verkehrsmittel (Bus, 

Straßen-Bahn…) zu benutzen kann man mit dem Taxi fahren. Man bekommt 

„Taxi-Scheine“ und kann damit kostenlos in der Freizeit fahren. 

Wer kann den Fahrdienst beantragen? 

- Wohnung  in Mittelfranken oder                                                          

- Leistungen durch den Bezirk Mittelfranken 

- man ist nicht in der Lage, Bus oder Bahn alleine zu benutzen  

- es steht im Haushalt  kein geeignetes Fahrzeug                                 

oder Fahrer  im nötigen Umfang zur Verfügung 

- kein Einkommen über der Freigrenze:                                               

Allein-lebende: ca. 1.955 € /  Partnerschaften: ca. 2.229 € 

- kein Vermögen über der Freigrenze:                                     

Alleinlebende: 18.200 € / Partnerschaften:  18.814 €  

Wenn man alle Voraussetzungen erfüllt, kann ein Anspruch bestehen. 

 

Antrag 

Für den Antrag sind folgende Unterlagen erforderlich:  

- Einkommens-Nachweis 

- Vermögens-Nachweis 

- Schwer-Behinderten-Ausweis (Kopie) 

- Bescheides des Versorgungs-Amtes  

 

Für was kann der Fahrdienst genutzt werden? 

- Umgang und der Begegnung mit Menschen  

- Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen 

- Geselligkeit, Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen 

Ausgeschlossen sind  

- Fahrt zum Arzt oder Therapeuten, Krankengymnastik, Sanitätshaus… 

- Fahrt zur Arbeit, Schule, Tagesstätte  

- Urlaubsfahrt / Fahrt ins Ausland 

- Umzüge 

http://www.familienratgeber.de/
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Welche Leistungen erhält man? 

Man kann zwischen 2 verschiedenen Arten wählen: (pro Jahr) 

1. Bis zu 120 Einzelfahrten -  maximal 50 Kilometer pro Einzel-Fahrt                      

Es können bis zwei Einzel-Fahrten zusammengelegt werden  

 

2. Bis zu 1.500 Kilometer pro Jahr (wenn man in der Stadt wohnt)                  

oder                                                                                                                        

Bis zu 2.400 Kilometer pro Jahr (wenn man in Landkreis wohnt) 

Die gesamte einfache Strecke (Hin-Fahrt oder Rück-Fahrt) darf nicht länger als 

100 Kilometer sein! 

Welchen Fahrdienst kann man beauftragen? 

Wird der Fahrdienst genehmigt, erhält man einen Bescheid und einen 

Ausweis.  

Zusätzlich eine Liste mit Adressen  Telefonnummern vom Taxi-Unternehmen. 

 

Die Begleit-Person 

 

Manche Menschen mit Behinderung haben im Schwer-Behinderten-Ausweis 

ein B stehen. 

Das bedeutet, sie dürfen eine Begleit-Person mitnehmen. Dies gilt für Bus, 

Bahn und Taxi! 

Die Begleit-Person muss kein Geld für Bus und Bahn bezahlen. 

 

Die Freifahrt für Begleitpersonen gilt auch keine Wert-Marke vorliegt. 
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5. Die Persönliche Assistenz  

 

Ein weiterer Nachteils-Ausgleich ist, dass man persönliche Assistenz 

beantragen kann. 

Das bedeutet: 

Man wird bei vielen Dingen im Alltag von einer anderen Person unterstützt. 

Damit man seinen Alltag selbst regeln kann. Und selbst über sein Leben 

bestimmen kann.  

 

Zum Beispiel: 

- Arbeit 

- Wohnen 

- Freizeit 

 

Diese Hilfen bekommt man auch, wenn man keinen Schwer-Behinderten-

Ausweis hat.  

Es ist aber immer besser, wenn man einen Schwer-Behinderten-Ausweis 

beantragt.  

 

 

Persönliches Budget 

 

Siehe:  Flyer Bezirk Mittelfranken 

 

 

Ambulant betreutes Wohnen 

 

Siehe: Flyer Offene Hilfen Ansbach-Süd 
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6. Die Grund-Sicherung 

 

Die Grund-Sicherung ist Geld vom Amt. Damit bezahlt man  

- Essen 

- Anziehen 

- Benzin 

- Versicherungen 

- Urlaub, Hobbys 

 

Wer bekommt Grund-Sicherung? 

 

Grund-Sicherung bekommen Personen, die 

 

- 18 Jahre oder älter sind 

- nicht arbeiten können 

- einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten 

- Rente bekommen, weil sie nicht arbeiten können 

- Eine Tages-Förder-Stätte besuchen 

- Eine Förder-Gruppe in einer Werkstatt besuchen 

- Im Heim wohnen und nicht arbeiten können  

- kein Geld gespart haben 

- der Partner kein Geld bekommt oder gespart hat 

 

 

Wenn die Familie viel Geld hat 

 

Wenn die Familie viel Geld hat, muss man dies teilen.  Das heißt, man 

bekommt weniger Grund-Sicherung! 

 

Antrag 

 

Den Antrag stellt man bei der Gemeinde oder dem Bezirk Mittelfranken. Dort 

gibt es Formulare und Berater. Jedes Dorf und jede Stadt hat eine Gemeinde-

Verwaltung.  

 

Auszahlung 

 

Grund-Sicherung wird ab dem Monat des Antrages bezahlt.  

 

Die Auszahlung richtet sich nach: 

- Einkommen 

- Familienverhältnissen 

- Vermögen 

- Ausgaben für Wohnung, Heizung, Versicherung 

Menschen mit Schwer-Behinderten-Ausweis erhalten mehr Grund-Sicherung. 

http://www.familienratgeber.de/
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7. Das Kinder-Geld 

 

Eltern bekommen Kinder-Geld: 

 

- bis das Kind 18 Jahre ist 

- oder die Ausbildung beendet ist 

 

Wenn das Kind eine Behinderung hat bekommen die Eltern das Kinder-Geld 

auch noch danach bezahlt: 

 

- wenn die Behinderung vor dem 25. Lebensjahr festgestellt wurde 

- das Kind deswegen weniger verdient 

 

Das Kinder-Geld bezahlt die Familien-Kasse  

 

Familien-Kasse Ansbach 

Schalkhäuser Str. 10 

91522 Ansbach 

Telefon: 0800 / 45 55 530 
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8. Volljährigkeit und Betreuung 

 

Wenn man 18. Jahr alt ist, ist man volljährig. Man ist erwachsen. Man kann: 

 

- Verträge machen 

- den Führerschein machen 

- heiraten 

 

Wenn man wegen einer Behinderung nicht in der Lage ist, für alles alleine zu 

sorgen wird ein rechtlicher Betreuer bestellt.  

 

Der rechtliche Betreuer kümmert sich um die Angelegenheiten: 

 

1. Vermögenssorge (zum Beispiel, wofür Geld ausgegeben wird) 

2. Personensorge (zum Beispiel, wo man wohnt) 

3. Gesundheitsfürsorge (zum Beispiel, welcher Arzt benötigt wird) 

 

Ein Betreuer muss nicht alle Aufgaben übernehmen. Es muss sich nur um die 

Aufgaben kümmern, die man nicht selbst übernehmen kann.  

 

Man kann den Betreuer, den man sich wünscht vorschlagen. Wenn dieser 

geeignet ist, wird er in der Regel auch genommen. 

 

Wenn man einen Betreuer hat, kann man gemeinsam mit ihm alle 

Angelegenheiten besprechen. Zum Beispiel: 

 

- Was mache ich mit meinem Geld? 

- Wo möchte ich wohnen? 

- Was tue ich, wenn ich gesundheitliche Probleme habe? 

 

Ein Betreuer kann auch helfen: 

 

- die Zukunft zu planen 

- eine persönliche Assistenz zu bekommen 

- eine geeignete Wohnung zu finden 

 

Antrag  

Zuständig ist das Amts-Gericht. Dort gibt es eine Abteilung, sie heißt 

Betreuungs-Gericht. Dort gibt es Berater. Die Beratung ist kostenlos. 

 

Adresse 

Betreuungsgericht  

Promenade 8 

91522 Ansbach, Telefon: 0981 – 5 80 
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